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1 Einführung
Gemäß Anhang 5 DepV1 hat der Betreiber einer Deponie, in der wegen des (früheren) Abfallinputs durch 
biologische Abbauprozesse Deponiegas gebildet wird, die Wirksamkeit der Oberflächenabdichtung so-
wie einer Entgasung oder der Restgasoxidation zu kontrollieren. Dies erfolgt mittels Messungen mit 
Flammenionisationsdetektor, Laser-Absorptionsspektrometrie oder anderen gleichwertigen Verfahren. 

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat im Februar 2011 die VDI-Richtlinie 3860 Blatt 3 „Messen von 
Deponiegasen  Messungen von Oberflächenemissionen mit dem Flammenionisationsdetektor (FID)“ 
veröffentlicht. Somit stehen erstmalig normierte Messverfahren zur Ermittlung von Oberflächenemissio-
nen an Deponien zur Verfügung. Das LfU hat diese VDI-Richtlinie als Stand der Technik definiert und mit 
Schreiben vom 25.02.2011 gegenüber den Bezirksregierungen zur Anwendung empfohlen. 

Inzwischen hat das LfU umfangreiche Erfahrungen mit den nach dieser VDI-Richtlinie durchgeführten 
Messungen gesammelt. In dieser Deponie-Info werden praktische Hinweise zu Auslegungsfragen der 
VDI- Richtlinie gegeben. 

Die hier nicht erwähnten Vorgaben/Regelungen der VDI-Richtlinie sind vollumfänglich einzuhalten. 

Die VDI 3860 Blatt 3 gilt zunächst nicht unmittelbar zum Messen von Oberflächenemissionen mittels ei-
nes Laser-Absorptionsspektrometriemessgerätes. Aus Sicht des LfU ist diese Vorschrift analog anzu-
wenden. 

2 Durchführung der Messungen 

2.1 Messvorbereitung 
Zur Messvorbereitung zählen die Auswahl und die Überprüfung/Kalibrierung der verwendeten Messge-
räte (wie FID-Gerät, GPS, Windmesser, Wetterstation), die Planung der Messpunkte (Messnetz, Karte), 
die Beachtung der Meteorologie (Niederschlag, Bodenfeuchte, Luftdruck, Windgeschwindigkeit) sowie 
vorbereitende Arbeiten auf der Deponie (Betrieb der Aktiventgasungsanlage, Bewuchs). 

In Tabelle 1 sind Zweifelsfragen bei der Messvorbereitung aufgeführt. 

Tab. 1: Zweifelsfragen Messvorbereitung 

Forderung nach VDI Konkretisierung LfU 
Kalibrierung des Messgerätes mit ei-
nem Prüfgas vor jeder Messung 

Erforderlich 
Ausnahme: 
Wurden mit dem Messgerät pro Jahr maximal zwei Mes-
sungen durchgeführt, genügt die Vorlage der Dokumenta-
tion der Wartung und Kalibrierung durch den Hersteller 
(nicht älter als ½ Jahr zurückliegend). 

Überprüfung mit Prüfgas mit 100 und 
1.000 ppm Methan 

Erforderlich 
Ausnahme: 
Wenn bei der letzten Messung Methanemissionen  
< 500 ppm detektiert wurden, ist eine Kalibrierung mit Prüf-
gas mit 100 ppm Methan ausreichend. 

1  Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I.S. 900, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. Juni 
2020 (BGBl. I.S.1533) geändert worden ist. 
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Forderung nach VDI Konkretisierung LfU 
 Wurden mit dem Messgerät maximal zwei Messungen 

durchgeführt, genügt die Vorlage der Dokumentation der 
Wartung und Kalibrierung durch den Hersteller (nicht älter 
als ½ Jahr zurückliegend). 

Mobiles Anemometer (Windmesser) Erforderlich. Muss bei der Messdurchführung mitgeführt 
werden. Die Daten einer benachbarten Wetterstation oder 
der Wetterstation auf der Deponie sind in der Regel nicht 
aussagekräftig. 

Im Böschungsbereich ab einer Neigung 
von 1 : 3 Verdichtung auf vier Mess-
punkte pro Rasterfeld 

Nur erforderlich, wenn Schadstellen in der Oberflächenab-
dichtung sichtbar sind (z. B. Risse) und/oder bei den vor-
hergehenden Messungen erhöhte Methanemissionen  
> 50 ppm gemessen wurden. 

Geräte zur Bestimmung der Position auf 
der Deponie (z. B. GPS) 

Ein Messpunkt muss zur Überprüfung des Wertes (Evaluie-
rung) wieder auffindbar sein. Dazu kann z. B. eine Markie-
rung mittels Farbe, eine Auspflockung oder eine GPS-Or-
tung dienen. 

2.2 Messdurchführung 
Während der Messung können sich Bedingungen ergeben, die die Messergebnisse deutlich verfälschen, 
wie z. B. einsetzende Windböen oder starker Regen. 

In Tabelle 2 sind Zweifelsfragen bei der Messdurchführung aufgeführt. 

Tab. 2: Zweifelsfragen Messdurchführung 

Forderung nach VDI Konkretisierung LfU 
Bei Windgeschwindigkeiten > 4 m/s ist 
die Messung zu unterbrechen, bei 
dauerhaftem Wind dieser Windstärke 
ist die Messung abzubrechen 

Bei Messungen auf einer Kunststoffdichtungsbahn (Fehl-
stellen) liegt die Glocke dicht auf, die Messung muss 
nicht unterbrochen werden. 

Wie in der VDI-Richtlinie beschrieben, reicht der Messbereich handelsüblicher FID-Geräte meist von  
1 -10.000 ppm (circa 1 Vol.-%). Zeigt das Gerät Werte oberhalb seines Messbereiches an (v. a. an Bau-
werken), so sind an dieser Stelle weiterführende Messungen mit einem kalibrierten Gasmessgerät durch-
zuführen, dessen Messbereich die Erfassung höherer Methankonzentrationen erlaubt. 

Nach der VDI-Richtlinie muss im Bericht der Name und die Qualifikation des Probennehmers angegeben 
werden. Der Leiter der Messungen (in der Regel ein Ingenieurbüro) muss fachkundig im Themenbereich 
„Deponiegas“ sein, der Probennehmer hat die Sachkunde auf dem Gebiet der FID-Messung nachzuwei-
sen. 

2.3 Messauswertung 
Die Auswertung und Validierung der Messergebnisse dient der Qualitätssicherung der Messung. 

In Tabelle 3 sind Zweifelsfragen bei der Messauswertung aufgeführt. 

Tab. 3: Zweifelsfragen Messauswertung 

Forderung nach VDI Konkretisierung LfU 

Ermittlung der Messunsicherheit Doppelbestimmungen sind eine mögliche Methode. Im Re-
gelfall reicht eine Abschätzung der Messunsicherheit nach 
vorhandenen Daten oder Erfahrungen aus. 
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2.4 Weitere Hinweise 
Dem FID-Bericht sollte ein Foto beigelegt werden, auf dem die Bedingungen (Bewuchs) zu sehen sind. 

Die Berichte sollten dem LfU zeitnah zugeschickt werden, damit ggf. darauf reagiert werden kann. Im 
Deponiejahresbericht reicht dann ein Verweis auf die schon eingereichten Berichte aus. 
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